
 
 
 
 
1. Anwendungsbereich   
1.1 Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für alle Verträge, 
Lieferungen und sonstigen Leistungen, einschließlich 
Beratungsleistungen und Auskünfte in laufender und künftiger 
Geschäftsbeziehung.  
1.2 Einkaufsbedingungen des Käufers oder Dritter finden keine 
Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert 
widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, 
das Geschäftsbedingungen des Käufers oder eines Dritten enthält 
oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der 
Geltung jener Geschäftsbedingungen. 
 1.3 Abweichendes Vereinbarungen oder Bedingungen, insbesondere 
Einkaufsbedingungen, sind nur verbindlich, wenn sie von uns 
schriftlich bestätigt sind. 

 
2. Angebot, Vertragsabschluß   
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und stellen gegenüber 
Kaufleuten eine Aufforderung dar, uns definitiv Angebote zu machen. 
Alle Aufträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen 
Bestätigung. 
2.2 Bei Annahme von Aufträgen setzen wir die Kreditwürdigkeit des 
Kunden voraus und behalten uns im Einzelfall vor, die Annahme der 
Bestellung des Kunden von der Stellung einer Bankbürgschaft oder 
einer Liquiditätszusage der Hausbank in Höhe der voraussichtlichen 
Rechnungsforderung abhängig zu machen.  
Wird die mangelnde Kreditwürdigkeit erst nach Vertragsschluss 
bekannt, so können wir nach Rücksprache mit dem Kunden vom 
Vertrag zurücktreten oder sofortige Zahlung in bar verlangen. Uns 
steht das Recht zu, Sicherstellung innerhalb einer Woche vom 
Kunden zu verlangen. Der Nachweis der mangelnden 
Kreditwürdigkeit gilt durch die Auskunft einer Auskunftsdatei oder 
Bank als erbracht, ohne dass die Vorlage der Auskunft vom Kunden 
gefordert werden kann. Bei mangelnder Kreditwürdigkeit eines 
Wechselbeteiligten können wir unter Rückgabe des Wechsels vom 
Kunden sofortige Bezahlung verlangen.  
Wir sind berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn eine 
wesentliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Kunden eintritt, insbesondere wenn gegen ihn Pfändungen oder 
sonstige Zwangsvollstreckungsmaßnahmen erfolgen oder wenn ein 
gerichtliches oder außergerichtliches Insolvenzverfahren eröffnet 
wird.  
2.3 Bestellungen, Vertragsänderungen und -ergänzungen sowie 
Nebenabreden bedürfen der Schriftform.   
2.4 An Zeichnungen, Kostenvoranschlägen und anderen, dem Käufer 
überlassenen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und 
Urheberrecht vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden 
und sind uns auf Verlangen nach Ausführung des Vertrages 
zurückzusenden.  
2.5 Wir haften nicht für Fehler, die sich aus vom Käufer eingereichten 
Leistungsdaten oder sonstigen falschen oder unvollständigen, auch 
technischen Angaben ergeben.  
 
3. Preise und Zahlungen  
3.1 Unsere Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und, sofern 
nichts anderes vereinbart ist, ab Werk, ausschließlich Fracht- bzw. 
Versandkosten, Verpackung, Montage und Versicherungen.  
3.2 Kostensteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben 
(insbesondere allgemeine Erhöhungen von Arbeits- und/oder 
Materialkosten) berechtigen uns zu einer angemessenen 
Preiserhöhung, wenn die Lieferung mindestens vier Wochen nach 
Vertragsschluss oder später erfolgen soll sowie bei  
Dauerschuldverhältnissen. Eine Änderung der Mehrwertsteuer zieht 
jederzeit eine entsprechende Preisanpassung nach sich. Gegenüber 
Nichtkaufleuten ist eine Preisanpassung nur bei 
Dauerschuldverhältnissen oder bei vereinbarter Lieferung mindestens 
vier Monate nach Vertragsschluss wegen Kostensteigerung, die wir 
nicht zu vertreten haben, möglich. 
3.3. Die Rechnung wird über jede Sendung gesondert unter dem 
Datum des Versandtages erstellt. Dies gilt auch für vereinbarte 
Teillieferungen.  
 

 
 
 
 

3.4 Der Kaufpreis ist bei Gefahrübergang der Ware fällig, soweit nichts 
anderes vereinbart wird.  
3.5 Ist die Gewährung von Skonto vereinbart, so ist der Käufer nur  
dann zu einem entsprechenden Abzug berechtigt, wenn er die fälligen 
Rechnungsbeträge aus anderen Lieferungen bezahlt hat. Die 
Gewährung von Skonto bezieht sich nur auf den Warenwert ohne Mehr-
wertsteuer, Fracht und Verpackung. 
Wechsel nehmen wir als Zahlungsmittel nur entgegen, wenn dies 
vorher mit uns vereinbart wurde. Die Wechselspesen gehen zu Lasten 
des Käufers.  
3.6 Befindet sich der Kunde mit fälligen Zahlungen in Verzug, so sind 
Verzugszinsen in der Höhe, wie wir sie an unsere Bank für in Anspruch 
genommene Kredite zu zahlen haben, mindestens aber 5 % über dem 
Basiszinssatz gemäß § 247 BGB – ist der Kunde Kaufmann, 
mindestens 8 % über dem Basiszinssatz – zu zahlen, es sei denn, der 
Kunde weist einen geringeren Schaden nach. Uns bleibt der Nachweis 
eines höheren Schadens vorbehalten.  
3.7 Bei Zahlungsverzug, Scheck und Wechselprotest sind wir 
berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauskasse auszuführen, 
alle offenstehenden Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und 
gegen Rückgabe aller zahlungshalber hereingenommenen Wechsel 
und Schecks Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. 
3.8 Bei berechtigten Mängelrügen dürfen Zahlungen des Käufers nur in 
einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen 
Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Die Aufrechnung 
von Gegenforderungen ist nur insoweit zulässig, als es sich um 
unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen handelt. Ist 
der Käufer Kaufmann, so sind Zurückbehaltungsrechte gemäß § 369 
HGB, 273 BGB ausgeschlossen.  
 
4. Lieferung  
4.1 Erfüllungsort für Lieferungen ist unser Werk in Wörth.   
4.2  Wir sind zu zumutbaren Teillieferungen berechtigt.  
4.3 Bei Sonderanfertigungen sind Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 
10 % zulässig und werden in der Rechnung berücksichtigt.  
 
5. Lieferfristen   
5.1 Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine Lieferungen und 
Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich 
eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. 
5.2 Die Nichteinhaltung berechtigt den Käufer zur Geltendmachung der 
ihm zustehenden Rechte erst, wenn er uns schriftlich eine 
angemessene Nachfrist von mindestens 8 Werktagen eingeräumt hat. 
5.3 Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und 
von Ereignissen, die die Lieferung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere Betriebsstörungen, 
Streik, Aussperrung, Naturereignisse, behördliche oder gesetzliche 
Anordnung oder Störung der Verkehrswege, auch wenn sie bei unseren 
Lieferanten eintreten – haben wir auch bei verbindlich vereinbarten 
Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die 
Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer 
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben.  
5.4 Beginn und Ende einer derartigen Behinderung teilen wir 
baldmöglichst mit. Der Käufer ist verpflichtet, auf unser Verlangen 
innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der 
Verzögerung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz verlangt 
oder auf Lieferung besteht. Auf Verlangen des Käufers haben auch wir 
unverzüglich zu erklären, ob wir zurücktreten oder nach Ablauf der 
Behinderung liefern wollen. 
5.5 Wir haben das Recht, bei Abrufverträgen, die ohne Vereinbarung 
von Fertigungs- und Abnahmeterminen zustande gekommen sind, eine 
verbindliche Festlegung der Termine zu verlangen, wenn drei Monate 
nach dem Datum unserer Auftragsbestätigung vergangen sind, ohne 
dass der Käufer uns Termine genannt hat. Kommt er diesem Verlangen 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der entsprechenden 
schriftlichen Aufforderung nach, sind wir berechtigt, ihm für die 
Erklärung eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung zu 
setzen und nach deren ergebnislosem Ablauf vom Vertrag 
zurückzutreten oder Schadensersatz für die uns entstandenen Schäden 
zu verlangen. Das gleiche gilt, wenn der Käufer die bei Abrufverträgen 
vereinbarten Liefermengen nicht oder nicht in voller Höhe abruft.  
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6. Gefahrenübergang und Versand  
6.1 Die Gefahr des Untergangs oder der Beschädigung der Waren 
gehen mit der Absendung der Liefergegenstände auf den Käufer 
über, unabhängig davon, ob Teillieferungen erfolgen oder ob der 
Käufer die Versendungskosten, Anfuhr oder andere Leistungen 
übernommen hat.  
Auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers versichern wir die Ware auf 
seine Kosten gegen Diebstahl, Transport- und andere Schäden.  
6.2 Verzögert sich der Versand in Folge von Umständen die der 
Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr der zufälligen 
Verschlechterung und des zufälligen Untergangs mit dem Zugang der 
Anzeige der Versandbereitschaft auf den Käufer über.  
 
7. Eigentumsvorbehalt   
7.1 Wir behalfen uns Eigentum an den Liefergegenständen vor 
(Vorbehaltsware), bis alle unsere gegenwärtigen Ansprüche aus der 
Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Käufer sowie die 
künftigen Ansprüche, soweit sie mit den Liefergegenständen in 
Zusammenhang stehen, erfüllt sind.  
7.2 Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu 
behandeln und sachgemäß zu lagern. Sofern er nicht selbst eine 
Versicherung nachweislich abgeschlossen hat, sind wir berechtigt, sie 
auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-. Wasser- und 
andere Schäden, die bei Lagerung entstehen können, zu versichern.  
7.3 Wird Vorbehaltsware vom Kunden zu einer neuen beweglichen 
Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für uns, ohne das wir 
hieraus verpflichtet werden. Die neue Sache wird unser Eigentum. Bei 
Verarbeitung zusammen mit uns nichtgehörender Ware erwerben wir 
Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes 
der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. 
Wird Vorbehaltsware mit nicht uns gehörender Ware gemäß den §§ 
947, 948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt, so werden wir 
Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. 
Erwirbt der Kunde durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung 
Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt an uns Miteigentum nach 
dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware 
zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Kunde 
hat in diesen Fällen die in unserem Eigentum oder Miteigentum 
stehende Ware, die ebenfalls als Vorbehaltseigentum im Sinne der 
nachfolgenden Bestimmung gilt, unentgeltlich zu verwahren.   
7.4 Wird Vorbehaltsware vom Käufer alleine oder zusammen mit uns 
gehörender Ware veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der 
Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes 
der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest 
ab. Wir nehmen die Abtretung an. Wenn die weiterveräußerte 
Vorbehaltsware in unserem Miteigentum steht, so erstreckt sich die 
Abtretung der Forderung auf den Betrag, der unserem Anteilswert am 
Miteigentum entspricht.   
7.5 Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum 
Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen, ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang und nur mit Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass 
die Forderungen im Sinne der Ziffer 7.4 auf uns tatsächlich 
übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, 
insbesondere der Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist der 
Kunde nicht berechtigt.  
7.6 Der Käufer hat uns von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie von sonstigen 
Beeinträchtigungen unseres Eigentums unverzüglich zu unterrichten. 
Er hat uns alle Schäden und Kosten, die durch einen Verstoß gegen 
diese Verpflichtung und durch erforderliche Interventionsmaßnahmen 
gegen Zugriffe Dritter entstehen, zu ersetzen.  
7.7 Wir verpflichten uns, auf Anforderung, die uns zustehenden 
Sicherheiten insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.  
7.8 Wechsel werden nur unter dem Vorbehalt der 
Diskontiermöglichkeit erfüllungshalber angenommen. In diesem Fall 
besteht unser Eigentumsvorbehalt an der übergebenen Sache so 
lange fort, bis feststeht, dass wir aus diesem Wechsel nicht mehr in 
Anspruch genommen werden können.  
 
8. Werkzeuge  
An von uns hergestellten Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum 
vor, unabhängig davon, welche der Vertragsparteien die 

Werkzeugkosten übernommen hat.  
 
9. Beanstandung  
9.1 Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach dem Erhalt zu 
untersuchen, sofern dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang 
tunlich ist und dem Verkäufer einen Mangel unverzüglich anzuzeigen.  
Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 5 Tagen schriftlich zu rügen. 
Die Frist beginnt mit dem Eingangstag der Ware beim Kunden.  
Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung, spätestens 
innerhalb von 14 Tagen danach, schriftlich zu rügen. Maßgebend ist 
jeweils der Zugang der schriftlichen Rüge bei uns § 377 HGB bleibt 
unberührt.  
 
10. Gewährleistung  
10.1 Bei berechtigter Mängelrüge sind wir zur  Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung – im kaufmännischen Geschäftsverkehr nach eigener 
Wahl – verpflichtet. Schlägt die Nachbesserung trotz wiederholten 
Versuchs fehl, kann der Kunde Minderung verlangen oder vom Vertrag 
zurück treten.  
10.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferung anzunehmen und bis zur 
Durchführung der Gewährleistung die Ware ordnungsgemäß 
aufzubewahren, ohne hierfür Kosten zu berechnen. Gibt der Kunde uns 
keine Gelegenheit, uns vom Mangel zu überzeugen, stellt er 
insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon 
nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle Mängelansprüche.  
10.3 Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist unsere Haftung 
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.  
10.4 Weitergehende Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen. 
Kaufmannskunden haben die Versandkosten zur Durchführung der 
Nachbesserung zu tragen. Leistungs- und Erfüllungsort für sämtliche 
Gewährleistungsansprüche ist unsere Betriebsstätte.    
10.5 Die Haftungsfreizeichnungen aus den vorherigen Ziffern gelten 
nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit beruht.  Sie gelten ferner nicht bei Verletzung des 
Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie bei der Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz. Auch ist damit keine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Käufers verbunden. 
10.6 Ist der Kunde Kaufmann, so verjähren sämtliche 
Gewährleistungsansprüche ein Jahr nach Gefahrübergang.   
 
11. Haftung wegen Schutzrechtverletzungen  
Schreibt uns der Käufer durch bestimmte Angaben, Unterlagen und 
Zeichnungen vor, wie wir die Liefergegenstände herzustellen haben, so 
übernimmt er die Gewähr, dass durch unsere Vertragserfüllung Rechte 
Dritter, wie Patente, Gebrauchsmuster und sonstige Schutz und 
Urheberrechte, nicht verletzt werden. Der Käufer stellt uns von allen 
Ansprüchen Dritter frei, die wegen einer solchen Verletzung gegen uns 
geltend gemacht werden.  
 
12. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht   
13.1 Erfüllungsort für unsere Lieferung ist der Sitz unseres 
Unternehmens in Wörth am Rhein. Erfüllungsort für die Zahlung des 
Preises sowie für die sonstige Leistungen des Kunden und alle übrigen 
sich aus dem Geschäft ergebenen Rechten und Pflichten ist der Ort 
unserer gewerblichen Niederlassung in Wörth am Rhein.  
13.2 Gerichtsstand für Klagen, die Kaufleute i.S. des HGB gegen uns 
richten, ist Landau i. d. Pfalz. Wir können den Käufer jedoch auch an 
seinem allgemeinen Gerichtsstand verklagen. Die Rechtsbeziehungen 
zu unseren Kunden unterliegen ausschließlich deutschem Recht.  
13.3 Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über Internationale Warenkaufverträge vom 11. April 1980 ist 
ausgeschlossen  
 
13. Schlussbestimmungen  
Sollte eine oder mehrere dieser Bestimmungen rechtsundwirksam  sein, 
so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  
Die Vertragspartner verpflichten sich für diesen Fall, eine 
Ersatzregelung zu treffen, die dem gewollten Zweck der unwirksamen 
Bestimmungen möglicht nahe kommt.  

 
Stand:18.02.2011

 


